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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 2010) in der 
zurzeit gültigen Fassung 

 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn  

 

Datum der Verfügung 

27.10.2022 
Az.: 

50-223/884392 
Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

Sergej Knutas             *29.05.1971 
 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 16, 
bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Bonn, den 27.10.2022 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
Gez. Beeke 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 2010) in der 
zurzeit gültigen Fassung 

 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn  

 

Datum der Verfügung 

28.10.2022 
Az.: 

50-223/905336,-37 
Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

Goeckler, Michael 
 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 11, 
bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Bonn, den 28.10.2022 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
Peters 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 2010) in der 
zurzeit gültigen Fassung 

 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn  

 

Datum der Verfügung 

31.10.2022 
Az.: 

50-223/911358 
Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

Dahir Abdullahi, Sakariye           *01.01.1998 
 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 13, 
bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Bonn, den 31.10.2022 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
Bialaschik 
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